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	 Bebauungsplan Nr. 309 “Zum Holze“ der Stadt Pat-
tensen, Ortsteil Jeinsen

Der Rat der Stadt Pattensen hat in seiner Sitzung am 
21.06.2018 den Bebauungsplan Nr. 309 „Zum Holze“, 
Jeinsen, gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung einschließ-
lich der Begründung mit Umweltbericht beschlossen.
Der Satzungsbeschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
Der räumliche Geltungsbereich ist in dem nachfolgenden 
Kartenausschnitt dargestellt.

Der Bebauungsplan Nr. 309 „Zum Holze“ und die Be-
gründung mit Umweltbericht können im Rathaus der 
Stadt Pattensen, Rathausplatz 1, während der Öffnungs-
zeiten oder nach telefonischer Vereinbarung (Tel. 05101 / 
1001 -450 und -454), von jedermann eingesehen werden. 

Öffnungszeiten sind:
Montag 	 von	   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 
		  14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Dienstag	 von	   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Mittwoch	 von	   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag	 von	   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
		  15.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Freitag	 von	   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Über den Inhalt des Bebauungsplanes Nr. 309 „Zum Hol-
ze“ und die Begründung mit Umweltbericht kann Aus-
kunft verlangt werden.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des 
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Eine nach § 214 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs werden unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
schriftlich gegenüber der Stadt Pattensen unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend ge-
macht worden sind mit Darlegung des Sachverhalts, der 
die Verletzung oder den Mangel begründet.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan 
Nr. 309 „Zum Holze“, Jeinsen, in Kraft.

Pattensen, den 08.01.2019
 

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

In Vertretung
Müller


